
64 I. Buch. Die Rechtssubjekte des völkerrechtlichen Stastenverbands.

Sie ist völkerrechtliches Delikt und nach den unten 8 25 ent-
wickelten Grundsätzen zu beurteilen. Dagegen gehört die Erweisung
besonderer Ehrenbezeugungen nicht mehr dem Völkerrecht, sondern
‚der internationalen Höflichkeit an. Das gilt auch von dem gesamten
Land- und Seezeremoniell und von der Berücksichtigung der von den
Kaiserreichen und Königreichen sowie von den großen Freistaaten für
sich in Anspruch genommenen „königlichen Ehren‘ (Gesandte erster
Klasse, Königskrone im Wappen, Brudertitel).

HL 1. Aus der mit dem Grundgedanken des Völkerrechts gegebenen gegen-
seitigen Unabhängigkeit der Staaten voneinander folgt, daß kein Staat vor
die Gerichte eines andern Staates gestellt werden kann; denn darin läge die
Ausübung der Staatsgewalt über einen selbstherrlichen Staat, mithin die Ver-
letzung seiner Souveränität.

Dieser Satz, der von der weitaus überwiegenden Literatur und
Rechtsprechung anerkannt wird, ist in neuerer Zeit vielfach ange-
fochten worden. Man stellt die Behauptung auf, daß der Staat, soweit
er nicht als solcher, sondern als Privatunternehmer (als Fabrikant, als
Unternehmer einer Eisenbahn usw.) auftritt, soweit mithin nicht die
Ausübung seiner Staatsgewalt in Frage steht, daß also der fremde
Staat als Fiskus den inländischen Gerichten auch gegen seinen
Willen unterworfen sei?). Gegen diese Ansicht spricht aber entschei-
dend die Erwägung, daß jeder Versuch, das gegen den Fiskus ge-
fällte Erkenntnis zu vollstrecken, zu einem Eingriff in die fremde
Staatsgewalt. führen würde. Nur soweit es sich um dingliche Klagen in
bezug auf unbewegliches Gut handelt oder der fremde Staat im Ein-
zelfall (durch Klageerhebung usw.), oder für gewisse Sachen allgemein
sich freiwillig der inländischen Gerichtsbarkeit unterwirft, erfährt der
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